
 

 
 

Verwaltungsvorlage 

Vorlage-Nr.: 3370-2016/DaDi  
Aktenzeichen: 712-013 
  
Fachbereich: 310.1 - Wirtschaft, Standortentwicklung 
Beteiligungen: L - Landrat 

230.1 - Haushalt, Controlling 

  
Produkt: 1.12.01.01 Kreisstraßen 
  
Beschlusslauf: Nr. Gremium Status Zuständigkeit 

 1. Kreisausschuss N Zur abschließenden 

Beschlussfassung 

 2. Infrastruktur- und 

Umweltausschuss 

Ö Zur Kenntnisnahme 

 

  
Betreff: K 124 grundhafte Erneuerung der Fahrbahn zwischen Habitzheim und 

Klein-Zimmern (L 3115) 
  

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Auf Grundlage der ab 1. Januar neugefassten Vereinbarung zur Übertragung von Planungs- und 

Bauaufgaben an Kreisstraßen des Landkreises Darmstadt-Dieburg auf das Land Hessen wird 

Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement mit der Durchführung der Maßnahme „K 124 

grundhafte Erneuerung der Fahrbahn“ beauftragt. 

 

Die Leistungen umfassen Bauvorbereitung, Vergabe, Baudurchführung, Bauabrechnung und 

Überwachung der Gewährleistung. 

Nach der vorliegenden Kostenschätzung werden die abzurechnenden Kosten 62.534 € betragen. 

 

Die Mittel stehen im Haushaltsplan - Finanzhaushalt – unter dem Produkt 1.12.01.01 bei der 

Maßnahme „Planungskosten Kreisstraßen“ zur Verfügung. 

 

Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme im Sinne des § 99 HGO. 
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Begründung: 

 

Für die Maßnahme „K 124 grundhafte Erneuerung der Fahrbahn“ wurden nach Beauftragung durch 

den Landkreis die Planunterlagen durch Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement erstellt. 

Der Kreisausschuss hat mit Beschluss vom 28.07.2015 (Vorlagen-Nr. 2885-2015/DaDi) der 

Planung zugestimmt. Die Kosten der Maßnahme werden voraussichtlich 1.115.000 € betragen. 

 

Die Baudurchführung war ursprünglich für das Frühjahr 2016 vorgesehen, kann aber aufgrund 

naturschutzrechtlicher Vorgaben erst ab Mitte August 2016 starten. 

 

Für die Maßnahme liegt ein Bescheid über Leistungen nach dem 

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz-Kompensationsbetrag nach § 5 Abs. 3 Entflechtungsgesetz 

(GVFG.-Komp.) vor. Danach wurden Fördermittel in Höhe von 780.500 € bewilligt. 

 

Eine Beauftragung von Hessen Mobil ist nach dortiger Aussage zeitnah erforderlich, um die 

Ausschreibung vorbereiten zu können. Die Möglichkeit einer gemeinsamen Ausschreibung mit der 

Maßnahme „K 123 Erneuerung der Fahrbahndecke zwischen Habitzheim und Semd“ wird aus 

Wirtschaftlichkeitsgründen geprüft. Die Maßnahmen sollen im Bauablauf aufgrund der räumlichen 

Nähe aufeinander abgestimmt werden. 

 

Die Beauftragung von Hessen Mobil soll gemäß der neuen Rahmenvereinbarung zu den 

angegebenen Kosten von 62.534 € erfolgen. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Produkt: 1.12.01.01 

Investitionsmaßnahme: Planungskosten Kreisstraßen 

  

Aufwendungen 2015 2016 2017 

Sachkonto: 8050310 0,00 EUR 62.534,00 EUR 0,00 EUR 

Erträge 2015 2016 2017 

Sachkonto: 8060001 0,00 EUR 500.000,00 EUR 80.500,00 EUR 

 

 

 

Anlage:  

 Auftrag zur Durchführung der Maßnahme 
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